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RS Vwgh 1989/11/9 87/06/0075
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1989

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ZustG §16 Abs5;

ZustG §4;

Rechtssatz

Unter der Abgabestelle iSd § 16 Abs 5 ZustellG kann nur jene Abgabestelle verstanden werden, die die Beh zur

Zustellung bestimmt hat und an der die Ersatzzustellung erfolgte, nicht aber irgendeine andere Abgabestelle.
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